	Antragsteller(in) mit Name und Anschrift:


	     

	
	

	An das Insolvenzgericht 


	

	Aktenzeichen:      
	


Antrag auf Stundung der Kosten des Insolvenzverfahrens

I.  Stundungsantrag 

Ich beantrage die Kosten des Insolvenzverfahrens bis zur Erteilung der Restschuldbefreiung zu stunden, da mein Vermögen voraussichtlich nicht ausreichen wird, um diese Kosten zu decken. Einen Kostenzuschuß von Dritten erhalte ich nicht. 
 FORMCHECKBOX 

Eine Vermögensübersicht mit Einkommensnachweisen ist als Anlage beigefügt. 

 FORMCHECKBOX 
    
Zur Angabe meines Vermögens nehme ich auf meinen Insolvenzantrag und das Vermögensverzeichnis Bezug.

II.  Erklärung zum Stundungsantrag ( § 4a Absatz 1 Satz 3 InsO)

Ich erkläre, dass kein Grund zur Versagung einer Restschuldbefreiung nach § 290 Abs. 1 Nr. 1 und 3 InsO vorliegt:

· Ich wurde bisher nicht wegen einer Straftat nach den §§ 283 bis 283c des Strafgesetzbuchs rechtskräftig verurteilt. 

· In den letzten zehn Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach diesem Antrag wurde mir noch keine Restschuldbefreiung erteilt oder nach § 296 oder § 297 InsO versagt.

     
(Ort, Datum)






(Unterschrift)
Hinweis: Das Gericht kann die Stundung aufheben, wenn 

1. 
der Schuldner vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige Angaben über Umstände gemacht hat, die für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder die Stundung maßgebend sind, oder eine vom Gericht verlangte Erklärung über seine Verhältnisse nicht abgegeben hat; 

2. 
die persönlichen oder wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Stundung nicht vorgelegen haben; in diesem Fall ist die Aufhebung ausgeschlossen, wenn seit der Beendigung des Verfahrens vier Jahre vergangen sind; 

3. 
er Schuldner länger als drei Monate mit der Zahlung einer Monatsrate oder mit der Zahlung eines sonstigen Betrages schuldhaft in Rückstand ist; 

4. 
der Schuldner keine angemessene Erwerbstätigkeit ausübt und, wenn er ohne Beschäftigung ist, sich nicht um eine solche bemüht oder eine zumutbare Tätigkeit ablehnt; § 296 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend; 

5. 
die Restschuldbefreiung versagt oder widerrufen wird. 

§ 283 StGB. Bankrott.  (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer bei Überschuldung oder bei drohender oder eingetretener Zahlungsunfähigkeit

1. Bestandteile seines Vermögens, die im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens zur Insolvenzmasse gehören, beiseite schafft oder verheimlicht oder in einer den Anforderungen einer ordnungsgemäßen Wirtschaft widersprechenden Weise zerstört, beschädigt oder unbrauchbar macht,

2. in einer den Anforderungen einer ordnungsgemäßen Wirtschaft widersprechenden Weise Verlust- oder Spekulationsgeschäfte oder Differenzgeschäfte mit Waren oder Wertpapieren eingeht oder durch unwirtschaftliche Ausgaben, Spiel oder Wette übermäßige Beträge verbraucht oder schuldig wird,

3. Waren oder Wertpapiere auf Kredit beschafft und sie oder die aus diesen Waren hergestellten Sachen erheblich unter ihrem Wert in einer den Anforderungen einer ordnungsgemäßen Wirtschaft widersprechenden Weise veräußert oder sonst abgibt,

4. Rechte anderer vortäuscht oder erdichtete Rechte anerkennt,

5. Handelsbücher, zu deren Führung er gesetzlich verpflichtet ist, zu führen unterläßt oder so führt oder verändert, daß die Übersicht über seinen Vermögensstand erschwert wird,

6. Handelsbücher oder sonstige Unterlagen, zu deren Aufbewahrung ein Kaufmann nach Handelsrecht verpflichtet ist, vor Ablauf der für Buchführungspflichtige bestehenden Aufbewahrungsfristen beiseite schafft, verheimlicht, zerstört oder beschädigt und dadurch die Übersicht über seinen Vermögensstand erschwert,

7. entgegen dem Handelsrecht

a. Bilanzen so aufstellt, daß die Übersicht über seinen Vermögensstand erschwert wird, oder

b. es unterläßt, die Bilanz seines Vermögens oder das Inventar in der vorgeschriebenen Zeit aufzustellen, oder

8. in einer anderen, den Anforderungen einer ordnungsgemäßen Wirtschaft grob widersprechenden Weise seinen Vermögensstand verringert oder seine wirklichen geschäftlichen Verhältnisse verheimlicht oder verschleiert.

(2) Ebenso wird bestraft, wer durch eine der in Absatz 1 bezeichneten Handlungen seine Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit herbeiführt.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Wer in den Fällen

1. des Absatzes 1 die Überschuldung oder die drohende oder eingetretene Zahlungsunfähigkeit fahrlässig nicht kennt oder

2. des Absatzes 2 die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit leichtfertig verursacht,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(5) Wer in den Fällen

1. des Absatzes 1 Nr. 2, 5 oder 7 fahrlässig handelt und die Überschuldung oder die drohende oder eingetretene Zahlungsunfähigkeit wenigstens fahrlässig nicht kennt oder

2. des Absatzes 2 in Verbindung mit Absatz 1 Nr. 2, 5 oder 7 fahrlässig handelt und die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit wenigstens leichtfertig verursacht,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(6) Die Tat ist nur dann strafbar, wenn der Täter seine Zahlungen eingestellt hat oder über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet oder der Eröffnungsantrag mangels Masse abgewiesen worden ist. 

§ 283a StGB. Besonders schwerer Fall des Bankrotts. In besonders schweren Fällen des § 283 Abs. 1 bis 3 wird der Bankrott mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter

1. aus Gewinnsucht handelt oder

2. wissentlich viele Personen in die Gefahr des Verlustes ihrer ihm anvertrauten Vermögenswerte oder in wirtschaftliche Not bringt.

§ 283b StGB. Verletzung der Buchführungspflicht. (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. Handelsbücher, zu deren Führung er gesetzlich verpflichtet ist, zu führen unterläßt oder so führt oder verändert, daß die Übersicht über seinen Vermögensstand erschwert wird,

2. Handelsbücher oder sonstige Unterlagen, zu deren Aufbewahrung er nach Handelsrecht verpflichtet ist, vor Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen beiseite schafft, verheimlicht, zerstört oder beschädigt und dadurch die Übersicht über seinen Vermögensstand erschwert,

3. entgegen dem Handelsrecht

a. Bilanzen so aufstellt, daß die Übersicht über seinen Vermögensstand erschwert wird, oder

b. es unterläßt, die Bilanz seines Vermögens oder das Inventar in der vorgeschriebenen Zeit aufzustellen.

4. (2) Wer in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 oder 3 fahrlässig handelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(3) § 283 Abs. 6 gilt entsprechend. 

5. § 283c StGB. Gläubigerbegünstigung. (1) Wer in Kenntnis seiner Zahlungsunfähigkeit einem Gläubiger eine Sicherheit oder Befriedigung gewährt, die dieser nicht oder nicht in der Art oder nicht zu der Zeit zu beanspruchen hat, und ihn dadurch absichtlich oder wissentlich vor den übrigen Gläubigern begünstigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) § 283 Abs. 6 gilt entsprechend. 

	
Anlage zum Stundungsantrag des/der  

     

	Vermögensübersicht  gem. § 4 a InsO
Hiermit erkläre ich, dass ich über folgendes Vermögen und Einkommen verfüge:




	1.
	Vermögen
	Ja
	Wert in EUR
(Gesamtbetrag)
	Nein

	1.1
	Bargeld 

(auch in ausländischer Währung)
	 FORMCHECKBOX 

	     
	 FORMCHECKBOX 


	1.2
	Guthaben auf Girokonten, Sparkonten, Spar- und Bausparverträgen, Wertpapiere, Schuldbuchforderungen, Darlehensforderungen
	 FORMCHECKBOX 

	     
	 FORMCHECKBOX 


	1.3
	Bescheidene Lebensführung übersteigende Hausratsgegenstände, Möbel, Fernseh- und Videogeräte, Computer, sonstige elektronische Geräte, wertvolle Kleidungsstücke, wertvolle Gebrauchsgegenstände (z.B. Kameras, Waffen, optische Geräte u.ä.), wertvolle Bücher 
	 FORMCHECKBOX 

	     
	 FORMCHECKBOX 


	1.4
	Bauten auf fremden Grundstücken (z.B. Gartenhaus, Verkaufsstände etc.)
	 FORMCHECKBOX 

	     
	 FORMCHECKBOX 


	1.5
	Privat genutzte Fahrzeuge (PKW, LKW, Wohnwagen, Motorräder, Mopeds usw.)


	 FORMCHECKBOX 

	     
	 FORMCHECKBOX 


	1.6
	Forderungen gegen Dritte (Außenstände, rückständiges Arbeitseinkommen, Forderungen aus Versicherungsverträgen, Rechte aus Erbfällen)
	 FORMCHECKBOX 

	     
	 FORMCHECKBOX 


	1.7
	Grundstücke, Eigentumswohnungen und Erbbaurechte, Rechte an Grundstücken
	 FORMCHECKBOX 

	     
	 FORMCHECKBOX 


	1.8
	Aktien, Genussrechte oder sonstige Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften oder Genossenschaften
	 FORMCHECKBOX 

	     
	 FORMCHECKBOX 


	1.9
	Rechte oder Ansprüche aus Urheberrechten, immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Patente)
	 FORMCHECKBOX 

	     
	 FORMCHECKBOX 


	1.10
	Sonstiges Vermögen

     
	 FORMCHECKBOX 

	     
	 FORMCHECKBOX 



	2.
	Monatliche Einkünfte
	Ja
	Betrag
monatlich netto in EUR
	Nein

	2.1
	Durchschnittliches Arbeitseinkommen (netto) einschließlich Zulagen und Zusatzleistungen
	 FORMCHECKBOX 

	     
	 FORMCHECKBOX 


	2.2
	Arbeitslosenunterstützung (Arbeitslosengeld, 
-hilfe, Unterhaltsgeld etc.)


	 FORMCHECKBOX 

	     
	 FORMCHECKBOX 


	2.3
	Krankengeld


	 FORMCHECKBOX 

	     
	 FORMCHECKBOX 


	2.4
	Rentenversicherungen, Betriebsrenten, Versorgungsbezüge (aus öffentlicher Kasse)


	 FORMCHECKBOX 

	     
	 FORMCHECKBOX 


	2.5
	private Renten-, Spar- und sonstige Versicherungsverträge


	 FORMCHECKBOX 

	     
	 FORMCHECKBOX 


	2.6
	Sonstige Sozialleistungen (wie z.B. Sozialhilfe, Kindergeld, Erziehungsgeld, Wohngeld etc.)
	 FORMCHECKBOX 

	     
	 FORMCHECKBOX 


	2.7
	Sonstige monatliche Einkünfte (wie z.B. Einkünfte aus Unterhaltszahlungen)
	 FORMCHECKBOX 

	     
	 FORMCHECKBOX 



Ein Nachweis über die Einkünfte ist beizufügen !
	3.
	Jährliche Einkünfte
	Ja
	Betrag
jährlich
netto in EUR
	Nein

	3.1
	Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit (z.B. Weihnachtsgeld, Tantiemen, sonstige Gratifikationen usw.)
	 FORMCHECKBOX 

	     
	 FORMCHECKBOX 


	3.2
	Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
	 FORMCHECKBOX 

	     
	 FORMCHECKBOX 


	3.3
	Einkünfte aus Kapitalvermögen
	 FORMCHECKBOX 

	     
	 FORMCHECKBOX 


	3.4
	Sonstige jährliche Einkünfte
	 FORMCHECKBOX 

	     
	 FORMCHECKBOX 



	4.
	Sonstiger Lebensunterhalt 



	
	 FORMCHECKBOX 

Ich habe keine bzw. keine ausreichenden regelmäßigen Einkünfte nach Ziff. 2 und 3. Den notwendigen Lebensunterhalt bestreite ich durch: 

     


	5.
	Regelmäßig wiederkehrende
Zahlungsverpflichtungen
	Ja
	Betrag monatlich

in EUR
	Nein

	5.1
	Unterhaltsverpflichtungen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

Naturalunterhalt für ___ Personen

 FORMCHECKBOX 

Barunterhalt für ___ Personen 
in Gesamthöhe von _______  EUR
	 FORMCHECKBOX 


	5.2
	Wohnkosten (Miete etc.)
	 FORMCHECKBOX 

	_________  EUR
	 FORMCHECKBOX 


	5.3
	Sonstige wesentliche Verpflichtungen
	 FORMCHECKBOX 

	_________  EUR
	 FORMCHECKBOX 



	6.
	Sicherungsrechte

Von den bisher angegebenen Vermögenswerten sind mit Siche​rungsrechten belastet :



	6.1
	Eigentumsvorbehalt

Gegenstand 

Kaufpreis

     
	Name

 des Verkäufers 

     
	Restschuld

       EUR

	6.2
	Sicherungsübereignung, Sicherungsabtretung, 

insbesondere Lohnabtretung

Datum und Zweck 

     
	Name 

des Sicherungsgläubigers 

     
	Höhe der

gesicherten Schuld

       EUR

	6.3
	Freiwillige Verpfändung (auch von Lohn)

Gegenstand und Umfang 

Datum und Zweck 

     
	Name 

des Pfandgläubigers 

     
	Höhe der

gesicherten Schuld

       EUR

	6.4
	Pfändung 

Gegenstand

Datum 

     
	Name 

des Pfändungsgläubigers 

     
	Höhe der

gesicherten Schuld

       EUR


	     
(Ort, Datum)






(Unterschrift)
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